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Fakultät für Naturwissenschaften

Prüfungsordnung für den

MasterstudiengangSport und Gesundheit

an der Universität Paderborn

Vom 13. August 2010

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NW. S. 474),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschulen für
Gesundheitsberufe in Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.2009, S. 516),
hat die Universität Paderborn die folgende Ordnung erlassen:

Artikel I

In den MasterstudiengangSport und Gesundheit kann eingeschriebenwerden, wer
1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene

Hochschulreife) oder ein durch Rechtsvorschrift oder von der zuständigen staatlichen
Stelle als gleichwertig anerkanntes Zeugnis oder die Voraussetzungen für in der
beruflichen Bildung Qualifizierte besitzt und

2. den Bachelorstudiengang Sport an der Universität Paderborn oder einen vergleichbaren
oder einschlägigen Studiengang erfolgreich mit einer Abschlussnote von 2,3 oder besser
absolviert hat.

Über die Einschlägigkeit oder Vergleichbarkeit entscheidet der Prüfungsausschuss. Für
Absolventen einschlägiger Studiengänge setzt der Prüfungsausschuss im Benehmen mit der
Kandidatin oder des Kandidaten angemessene auf das Studium vorbereitende Studien
einschließlichnoch zu erbringender Prüfungsleistungen fest.
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Die Einschreibung ist abzulehnen, wenn
1. die Kandidatin oder der Kandidat eine Prüfung in dem Masterstudiengang Sport und

Gesundheit oder in einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang an einer
wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes
endgültig nicht bestanden hat, wobei sich in den verwandte und vergleichbaren
Studiengängen die Versagung der Einschreibung auf den Fall beschränkt, dass eine
Prüfung nicht bestanden worden ist, die im Masterstudiengang Sport und Gesundheit
zwingend vorgeschrieben ist und als gleichwertig anzusehen ist oder

2. die Kandidatin oder der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule in einer

vergleichbaren Prüfung in dem selben oder in einem verwandten Studiengang befindet
oder

3. der Prüfungsanspruchverloren gegangen ist.

Artikel II

Diese Vorschrift tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für
Naturwissenschaftenvom 13. August 2010 sowie nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das
Präsidium der Universität Paderborn vom 06. August 2010.

Paderborn, den 13. August 2010 Der Präsident

der Universität Paderborn

Professor Dr. Nikolaus Risch



hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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